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WORUM GEHT ES? 

 Die Energieunion – eine der zentralen politischen Prioritäten der EU – wird die Hindernisse, 

die den Energieflüssen in einem vollständig integrierten, EU-weiten Energiesystem 

entgegenstehen, beseitigen und so die Abhängigkeit Europas von fossilen Brennstoffen 

erheblich mindern. 

WER HÄTTE EINEN NUTZEN DAVON? 

 Bürgerinnen und Bürger Europas:  

 Kostensenkungen durch intelligente Technologien  

 eigene Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen, Einspeisung von Strom ins 

Netz 

 Verbesserung der Versorgungssicherheit und folglich geringeres Risiko von 

Stromausfällen 

 Unternehmen: 

 neue Energie- und Klimaschutztechnologien und -dienste  

 „grünes“ Wachstum und „grüne“ Arbeitsplätze in der EU, Exportchancen im 

Ausland  

 mehr Sicherheit für Investoren und Preissignale, in denen sich langfristige 

Erfordernisse und klare politische Ziele widerspiegeln 

 Klimaschutz: 

 starke Verringerung der CO2-Emission um mindestens 40 % bis 2030  

 mehr erneuerbare Energie im Energiemix der EU 

 höhere Energieeffizienz, insbesondere im Gebäude- und Verkehrssektor. 

WARUM MUSS DIE EU TÄTIG WERDEN? 

 Die EU ist der weltweit größte Importeur von Energie – ihr Energiebedarf wird zu 53 % durch 

Einfuhren gedeckt, was jährlich rund 400 Milliarden Euro kostet.  

 Der Energiebinnenmarkt ist nach wie vor unvollendet, und Teile der EU sind weiterhin 

isolierte Energieinseln.  

 Energie aus erneuerbaren Quellen ist noch nicht vollständig in das 

Stromversorgungssystem integriert. 



WAS WIRD SICH ÄNDERN? 

 Die Kommission schlägt Folgendes vor: 

o wirkungsvollere Anwendung und Durchsetzung der bestehenden Rechtsvorschriften 

seitens der EU-Länder   

o Erlass von Rechtsvorschriften zur Steigerung der Gas- und 

Stromversorgungssicherheit sowie weitere Maßnahmen zur Verringerung der 

Abhängigkeit Europas von marktbeherrschenden Versorgern 

o Einrichtung eines Energieinfrastrukturforums, um sicherzustellen, dass wichtige 

Infrastrukturvorhaben bedarfsgerecht und rechtzeitig realisiert werden 

o Erlass von Rechtsvorschriften zur Modernisierung des europäischen Energiemarkts 

und Stärkung des Regulierungsrahmens auf regionaler und europäischer Ebene 

o Verabschiedung der nötigen Rechtsvorschriften zum Erreichen der für 2030 

gesetzten Klima- und Energieziele 

o Herstellung größerer Preis- und Kostentransparenz im Energiesektor 

o Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden und Dekarbonisierung des 

Verkehrssektors 

o Start einer Initiative für eine Führungsrolle der EU bei Technologie und Innovation in 

den Bereichen Energie und Klimaschutz 

WANN WIRD DER VORSCHLAG VORAUSSICHTLICH IN KRAFT TRETEN? 

 25. Februar 2015: Kommission verabschiedet 

 Strategie für die Energieunion 

 Mitteilung zum Standpunkt der EU bei den diesjährigen Klimaverhandlungen  

 Mitteilung zum Erreichen des Stromverbundziels von 10 % bis 2020  

 März 2015: Erörterung der Strategie bei der Tagung des Europäischen Rates 

 Weitere Initiativen in den Jahren 2015, 2016 und 2017 

 


